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E r s t e r  A b s c h n i t t  
Aufgaben

§ 1
Ziel des Gesetzes

Die Maßnahmen nach diesem Gesetz sind im Rahmen der 
Sozial- und Wirtschaftspolitik des Ministerrates darauf aus
zurichten, daß ein hoher Beschäftigungsstand aufrechterhal
ten, die Beschäftigungsstruktur ständig verbessert und damit 
das Wachstum der Wirtschaft gefördert wird.

§ 2
Arbeltsmarktpolitische Zielsetzung

Die Maßnahmen nach diesem Gesetz haben insbesondere 
dazu beizutragen, daß
1. weder Arbeitslosigkeit und unterwertige Beschäftigung 

noch ein Mangel an Arbeitskräften eintreten oder fort- 
dauern,

2. die berufliche Beweglichkeit der Erwerbstätigen gesichert 
und verbessert wird,

3. nachteilige Folgen, die sich für die Erwerbstätigen aus 
der technischen Entwicklung oder aus wirtschaftlichen 
Strukturwandilungen ergeben können, vermieden, ausge
glichen oder beseitigt werden,

4. die berufliche Eingliederung körperlich, geistig oder see
lisch Behinderter gefördert wird,

5. der geschilechtsspezifische Ausbildungsstellen- und Ar
beitsmarkt überwunden wird und Frauen, deren Unter
bringung unter den üblichen Bedingungen des Arbeits
marktes erschwert ist, beruflich eingegliedert und geför
dert werden,

6. ältere und andere Erwerbstätige, deren Unterbringung 
unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes er
schwert ist, beruflich eingeglledert werden,

7. die Struktur der Beschäftigung nach Gebieten und Wirt
schaftszweigen verbessert wird,

8. illegale Beschäftigung bekämpft und damit die Ordnung 
auf dem Arbeitsmarkt aufrechterhalten wird.

§3
Aufgaben der Arbeitsverwaltung

(1) Die Aufgaben nach diesem Gesetz werden im Rahmen 
der Sozial- und Wirtschaftspolitik des Ministerrates von der 
Arbeitsverwaltung durchgeführt.

(2) ^eitsverwaltung obliegen 
die jäberatung,

2. die -tsvermittlung,
3. die rung der beruflichen Bildung, soweit sie ihr in 

diest,set2 übertragen ist,
4. die G,rung von berufsfördernden Leistungen zur Re- 

habiln> soweit sie ihr in diesem Gesetz übertragen
ist,

5. die Girung von Leistungen zur Erhaltung und Schaf
fung Vbeitsplätzen,

6. die Geang von Arbeitslosengeld,
7. die Ge-

ung von Konkursausfallgeld.
Die ArbeiWitung hat Arbeitsmarkt- und Berufsfor
schung zu bjen

(3) (aufge.-r)

(4) Die Aiyerwaiitung gewährt im Auftrag des Staates 
die Arbeitslose

(5) Der Mn-rat kann der Arbeitsverwaltung durch Ver
ordnung Weitergaben übertragen, die im Zusammenhang 
mit ihren Augn nach diesem Gesetz stehen; die Durch
führung befrir Arbeitsmarktprogramme kann er der Ar- 
beitsverwaltuijch durch Verwaltungsvereinbarung über
tragen.

w e i t e r  A b s c h n i t t  
bäftigung und Arbeitsmarkt

Erster Unterabschnitt 
llgemelne Vorschriften

§4
Ausschließlic^uständlgkelt der Arbeitsverwaltung

Berufsberatung,^mittlung in berufliche Ausbildungsstel- 
len und Arbeitsvc-ttlung dürfen nur von derc Arbeitsver
waltung betriebenrden, soweit in § 18 Abs. 1 Satz 2 und 
§ 23 Abs. 1 und § i,bs. 4 nichts anderes bestimmt ist.

§5
Vorra^er Vermittlung und der 

terungsmaßnahmen
Die Vermittlung ierufliche AusbildungssteMen oder Ar

beit sowie die Maßmen zur Förderung der beruflichen 
Bildung gehen Leisten nach dem Dritten und Vierten Ab
schnitt vor.

§ 6
Arbeitsmarktbeichtungen, Arbeitsmarkt- und 
BerufsforschunBericfaterstattung, Statistiken

(1) Die Arbeitsvervcung hat Umfang und Art der Be
schäftigung sowie Lageid Entwicklung des Arbeitsmarktes, 
der Berufe und der beruhen Bildungsmöglichkeiten im all
gemeinen und in den eignen Wirtschaftszweigen und Wirt
schaftsgebieten, auch ncder sozialen Struktur, zu beobach
ten, zu untersuchen unqr die Durchführung der Aufgaben 
der Arbeitsverwaltung .ZUwerten (Arbeitsmarkt- und Be
ruf aforschung). Die Arbjverwaltung stimmt ihre Arbeite- 
markt- und Berufsforsch-j mit dem Minister für Arbeit und 
Soziales ab. Die Forschujergebnisse sind dem Minister für 
Arbeit und Soziales vorzuen.

(2) Die Arbeitsverwalt* hat für die Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung die notwügen organisatorischen und tech
nischen Voraussetzungen schaffen. Sie hat die erforderli
chen Unterlagen zu erstell, zu führen und auszuwerten.

(3) Die Arbeitsverwalturhat aus den in ihrem Geschäfts
bereich anfallenden Untertan Statistiken insbesondere über 
Beschäftigung und Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzu
stellen. In der Statistik dei^rbeitslosen werden keine Per
sonen gezählt, die der Arhsvermittlung nicht zur Verfü-


